
insbesondere  die  aktuelle  Umsatz-  und  Ergebnisentwicklung  

sowie  die  Finanz-  und  Vermögenslage.  Der  Halbjahresbericht  

wurde vor der Veröffentlichung und besonders mit Blick auf die  

Auswirkungen der Corona-Pandemie ausführlich mit dem Vor-  

stand erörtert. Über bedeutsame Geschäftsvorfälle, die Strate-  
gie und deren Umsetzung sowie über das Risikomanagement  

Bericht des Aufsichtsrats  

 
 

Auch  im  abgelaufenen  Geschäftsjahr  hat  der  Aufsichtsrat  die  

ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden  

Aufgaben  uneingeschränkt  wahrgenommen.  Er  hat  den  Vor-  

stand  bei  der  Leitung  des  Unternehmens  regelmäßig  beraten  

und dessen Tätigkeit kontinuierlich überprüft und überwacht. Er  

konnte sich dabei stets von der Recht-, Zweck- und Ordnungs-  

mäßigkeit  der  Vorstandsarbeit  überzeugen.  Der  Aufsichtsrat      des Unternehmens hat sich der Aufsichtsrat eingehend unter-  

war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für  

das Unternehmen unmittelbar und frühzeitig eingebunden.  

richten  lassen  und  darüber  beraten.  Sofern  erforderlich,  wur-  
den in diesen Sitzungen auch Beschlüsse gefasst.  

 

Arbeit des Aufsichtsrats  
 

Der  Vorstand  unterrichtete  den  Aufsichtsrat  im  Geschäftsjahr  

2021  und  nach  dessen  Ablauf  weiterhin  regelmäßig,  zeitnah  

und  umfassend,  sowohl  schriftlich  als  auch  mündlich,  ent-  

sprechend seinen Pflichten gem. § 90 AktG über den aktuellen  

Stand der Geschäfte, die Geschäftsentwicklung und die wirt-  

schaftliche Lage, die Risikolage, das Risikomanagement sowie  

relevante  Fragen  der  Compliance,  der  Strategie  und  der  Pla-  

nung.  Bedeutende  Geschäftsvorgänge  wurden  auf  Basis  der  

Berichterstattung des Vorstandes in den Sitzungen ausführlich  

erörtert. Mehrfach hat sich der Aufsichtsrat ausführlich mit den  

Zielen des Unternehmens, der Risikosituation, der Liquiditäts-  

planung und der Eigenkapitalsituation auseinandergesetzt. Ab-  

weichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plä-  

nen und Zielen wurden dem Aufsichtsrat im Einzelnen erläutert  

und im Aufsichtsrat intensiv behandelt.  
 

Soweit  für  Entscheidungen  oder  Maßnahmen  der  Geschäfts-  

führung  aufgrund  Gesetzes,  Satzung  oder  Geschäftsordnung  

eine Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich war, haben die  

Mitglieder des Aufsichtsrats diese nach intensiver Prüfung und  

Erörterung  gebilligt.  Der  Aufsichtsratsvorsitzende  stand  darü-  

ber  hinaus  mit  dem  Vorstand  in  regelmäßigem  Kontakt.  Über  

wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Ent-  

wicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesent-  

licher Bedeutung sind, wurde der Aufsichtsratsvorsitzende von  

dem Vorsitzenden des Vorstandes zeitnah informiert.  
 

Insgesamt trat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2021 zu fünf  

planmäßigen Sitzungen im Beisein des Vorstandes zusammen,  

die am 14. Januar, 4. März, 21. Juli, 19. Oktober und 10. De-  

zember stattfanden. Aufgrund der besonderen Umstände der  

Corona-Pandemie fanden die Sitzungen auch als Video- oder  

Telefonkonferenzen statt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats wa-  

ren bei allen Sitzungen vollzählig anwesend. Die Mitglieder des  

Vorstands haben ebenfalls regelmäßig an den Aufsichtsratssit-  

zungen  teilgenommen.  Zusätzlich  tagte  der  Aufsichtsrat  zeit-  

weise auch ohne den Vorstand Dabei wurden Tagesordnungs-  

punkte  behandelt,  die  entweder  den  Vorstand  selbst  oder   

interne  Aufsichtsratsangelegenheiten  betrafen.  Gegenstand  

der  gemeinsamen  Sitzungen  war  regelmäßig  die  schriftliche   

und mündliche Berichterstattung des Vorstands über die Ge-  
schäftslage der ifa systems AG und ihrer Tochtergesellschaften,  

 

Der  Aufsichtsrat  ließ  sich  zudem  auch  schriftlich  und  telefo-  

nisch über die aktuelle Geschäftslage, einzelne Geschäftsvor-  

fälle und die Umsetzung der Produkt- und Vertriebsstrategie in  

den verschiedenen Märkten informieren.  
 

Wesentliche  Inhalte  der  Sitzungen  des  Aufsichtsrats  im  Be-  

richtszeitraum waren:  
 

•  der Jahresabschluss und Konzernabschluss 2020 sowie  

 der Halbjahresabschluss 2021  
 

•  die Verabschiedung der Tagesordnung für die ordentliche  

 Hauptversammlung am 30 April 2021 mitsamt den dort  

 niedergelegten Beschlussvorschlägen  
 

•  die Planung des Vorstands hinsichtlich Umsatzes, Kosten,  

 Ergebnisses, Liquidität, Investitionen und Personals, der aktu-  

 elle Forecast für das laufende Geschäftsjahr – insbesondere  

 vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pande-  

 mie – und die Budgetierung für das Geschäftsjahr 2022  
 

•  die Strategie der ifa-Gruppe und ihre Umsetzung  
 

•  Fragen der Unternehmensfinanzierung  
 

•  die Prüfung der eigenen Effizienz hinsichtlich der Ge-  

 staltung und des Ablaufs der Aufsichtsratssitzungen  

 sowie der Optimierung der Berichterstattung durch den  

 Vorstand in Bezug auf die Darstellung der Finanz- und  

 Ertragslage der Gesellschaft und der Situation der Toch-  

 tergesellschaften  
 

•  die Unabhängigkeitserklärung und die Bestellung der Wirt-  

 schaftsprüfungsgesellschaft HLB TREUMERKUR GmbH &  

 Co. KG, Wuppertal, zum Abschlussprüfer und Konzernab-  

 schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021, entsprechend  

 dem Beschluss der Hauptversammlung vom 30. April 2021  
 

•  die Überwachung und Weiterentwicklung des internen Kon-  
 trollsystems (Risikoüberwachungs- und Frühwarnsystem  

 gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz) und der daraus gewonne-  
 nen Informationen  
 

•  die Verkleinerung des Vorstands auf ein Vorstandsmitglied.  
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Aufgrund der durch die Satzung festgelegten Anzahl von drei  

Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde auf die Bildung von Aus-  

schüssen  verzichtet.  Die  Aufgaben  des  Aufsichtsrats  werden  

daher stets durch alle Mitglieder gemeinsam wahrgenommen.  
 

Der  Aufsichtsrat  tagte  auch  in  Anwesenheit  des  Abschluss-  

prüfers sowie des Vorstands, um sich mit Fragen des Jahres-  

abschlusses,  der  Rechnungslegung,  des  Controllings  sowie  

des Risikomanagements zu befassen. Weitere Aspekte waren  

steuerliche  Themen,  Compliance  sowie  die  Bestimmung  der  

Prüfungsschwerpunkte und der Honorarvereinbarung mit dem  

Wirtschaftsprüfer.  
 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren teilweise aufgrund ihrer  

Eigenschaft als Mitarbeiter der NEXUS AG und ihrer Tochterge-  

sellschaften im engeren Sinne nicht als unabhängig zu bezeich-  

nen.  Dies  begründete  dennoch  keine  potenziellen  Interessen-  

konflikte, die dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen sind und  

über  die  in  der  Hauptversammlung  berichtet  werden  müsste.  

Alle  Mitglieder  des  Aufsichtsrats  verfügen  über  genügend  Zeit  

zur Wahrnehmung ihrer Mandate. Sie hatten stets ausreichend  

Gelegenheit, sich im Vorfeld der Sitzungen und im Plenum mit  

den  seitens  des  Vorstandes  vorgelegten  Berichten  und  Be-  

schlussvorlagen auseinanderzusetzen und sie zu diskutieren.  

Der Aufsichtsrat unterzog den Abhängigkeitsbericht unter Ein-  

beziehung  der  Ergebnisse  des  Abschlussprüfers  einer  ein-  

gehenden  Prüfung  im  Hinblick  auf  seine  Vollständigkeit  und  

Richtigkeit. Der Aufsichtsrat machte keine Beanstandungen in  

Bezug auf das Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers und er-  

hob keine Einwendungen gegen die vom Vorstand am Schluss  

des Berichts abgegebene Erklärung über die Beziehung zu ver-  

bundenen Unternehmen.  
 

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeitern der Unternehmensgruppe für ihren engagier-  

ten Einsatz in einem herausfordernden Geschäftsjahr. Gemein-  

sam  haben  sie  mit  großem  Engagement  die  Entwicklung  der  

Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 gestaltet.  
 

Frechen, den 21. März 2022  
 

Für den Aufsichtsrat  

 

Jahres- und Konzernabschlussprüfung  

 

gez. Robert Gaulke  

 

Die  Prüfberichte  sowie  die  Abschlussunterlagen  für  das  Ge-  

schäftsjahr  2021  wurden  allen  Aufsichtsratsmitgliedern  recht-  

zeitig  zugesandt.  Sie  wurden  vom  Aufsichtsrat  in  der  Sitzung  

vom 21. März 2022 intensiv und ausführlich erörtert. Der ver-  

antwortliche  Abschlussprüfer  stand  bei  dieser  Sitzung  für  er-  

gänzende Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Der vom Vor-  

stand nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss  

der ifa systems AG für das Geschäftsjahr 2021 sowie der La-  

gebericht wurden vom Abschlussprüfer geprüft und jeweils mit  

einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.  

 

Vorsitzender des Aufsichtsrats  

 

Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung des  

Jahresabschlusses und des Lageberichtes hat der Aufsichtsrat  

keine Einwendungen gegen die Ergebnisse der Abschlussprü-  

fung erhoben und hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-  

abschluss gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr  

2021 ist damit festgestellt.  
 

Der  Vorstand  hat  außerdem  den  von  ihm  aufgestellten  Be-  

richt über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen im Ge-  

schäftsjahr  2021  dem  Aufsichtsrat  vorgelegt.  Der  Abschluss-  

prüfer  HLB  TREUMERKUR  GmbH  &  Co.  KG,  Wuppertal,  hat  

den Abhängigkeitsbericht geprüft und folgenden Bestätigungs-  

vermerk erteilt: „Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Be-  

urteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des  

Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechts-  

geschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen  

hoch war.“ Den Prüfungsbericht hat der Abschlussprüfer dem  
Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abhängigkeitsbericht und der Prü-  

fungsbericht  wurden  allen  Aufsichtsratsmitgliedern  rechtzeitig  

übermittelt.  
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